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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Indirekte Steuern

Für eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer setzte sich Pierre-André Page (svp, FR) in seiner Motion ein. Aktuell
sind «für sportliche Anlässe verlangte Entgelte», zum Beispiel Startgelder, von der
Mehrwertsteuer ausgenommen, während bei kulturellen Anlässen Teilnahmegebühren
von aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern (zum Beispiel Teilnehmende an
Musikwettbewerben), nicht aber vom Publikum entrichtete Entgelte wie
Eintrittsgebühren, mehrwertsteuerpflichtig sind. Zukünftig sollen nach Ansicht des
Motionärs kulturelle und sportliche Anlässe steuerlich gleich behandelt werden, wobei
er nicht definierte, wie dies zu geschehen habe. 
Der Bundesrat begründete den Unterschied in der Mehrwertsteuer zwischen den zwei
Bereichen mit der Volksinitiative «gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im
Sozialbereich» vom 23. Mai 1995. Deren Anliegen waren teilweise in die folgende
Mehrwertsteuerreform aufgenommen worden, so dass die Initianten in der Folge
zurückgezogen worden war. Zusätzliche Steuerausnahmen für Kunstanlässe würden nun
aber nicht zu einer Verringerung, sondern verglichen mit allen übrigen steuerpflichtigen
Bereichen insgesamt zu einem Anstieg der rechtsungleichen Behandlung führen.
Deshalb empfahl der Bundesrat die Motion zur Ablehnung. 
Der Nationalrat entschied sich dennoch mit 161 zu 21 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) für
Annahme des Vorstosses, ablehnend votierten lediglich die Mehrheit der FDP-Fraktion
und ein Mitglied der GLP-Fraktion. 1

MOTION
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Ohne grosse Umschweife entschied sich der Ständerat in der Herbstsession 2019 in
Übereinstimmung mit einer ähnlich knappen Erklärung der WAK-SR – jedoch
ausdrücklich ohne den Segen des Finanzministers – dafür, der Motion Page (svp, FR) für
eine Beseitigung der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bei der
Mehrwertsteuer zuzustimmen und damit eine neue Ausnahme im
Mehrwertsteuergesetz zu schaffen. 2

MOTION
DATUM: 18.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes (BRG 21.019)

Mit der im September 2021 vorgelegten Teilrevision des Mehrwertsteuergesetzes
beantragte der Bundesrat die Umsetzung zahlreicher Motionen und Postulate.
Hauptbestandteil der Revision war die neue Besteuerung der elektronischen
Versandhandelsplattformen gemäss einer Motion Vonlanthen (damals noch cvp, FR; Mo.
18.3540), darüber hinaus wurde aber etwa auch der Mehrwertsteuersatz auf
Damenhygieneartikel reduziert (gemäss einer Motion Maire: sp, NE; Mo. 18.4205) oder
die Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen in der Mehrwertsteuer behoben
(gemäss einer Motion Page: svp, FR; Mo. 17.3657). Das Parlament entschied sich zudem,
auch die Mehrwertsteuerausnahmen im Gesundheitsbereich teilweise neu zu regeln.

Chronologie
Vernehmlassung
Botschaft
Erstrat
Zweitrat
Differenzbereinigung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Im September 2021 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des
Mehrwertsteuergesetzes mit dem Ziel, die Mehrwertsteuer in einer digitalisierten und
globalisierten Wirtschaft weiterzuentwickeln. Mit den Änderungen in den Bereichen
Steuerpflicht, Steuerabrechnung und Steuersicherung beabsichtige er eine
Vereinfachung der Mehrwertsteuer für KMU, die Beseitigung von
Wettbewerbsnachteilen inländischer Unternehmen, Steuersicherung sowie die
Umsetzung verschiedener Motionen. Die Revision soll Mehreinnahmen «im mittleren
zweistelligen Millionenbereich» mit sich bringen, insbesondere verursacht durch die
Besteuerung der elektronischen Versandhandelsplattformen (ca. CHF 75 Mio.).
Demnach sollen ausländische Versandhandelsunternehmen, die sogenannten
«Plattformen», als Leistungserbringende eingestuft werden, wie es von einer Motion
Vonlanthen (damals noch cvp, FR; Mo. 18.3540) gefordert worden war. Zwar sind diese
Plattformen bereits heute ab einem Umsatz durch Kleinsendungen in der Schweiz von
CHF 100'000 mehrwertsteuerpflichtig, viele erreichen jedoch diesen Wert nicht – Ende
April 2020 waren nur 213 entsprechende Plattformen bei der Mehrwertsteuer
registriert. Neu sollen sie deshalb als Lieferanten die Mehrwertsteuer auf alle
verkauften Produkte entrichten müssen. Dabei soll die ESTV auch Möglichkeiten für
administrative Massnahmen bei Zuwiderhandlung, wie ein Einfuhrverbot, die
Möglichkeit zur Zerstörung der Produkte und die Schaffung einer Liste mit fehlbaren
Unternehmen, erhalten. Anders als von der Motion Vonlanthen gefordert, soll jedoch
nur die Besteuerung der Plattformen für Gegenstände, nicht aber diejenige für
Dienstleistungen geändert werden, erklärte der Bundesrat. Letztere würden
üblicherweise bereits als Leistungserbringende gelten. Hingegen sei eine
Auskunftspflicht für Plattformen zu Unternehmen, die Beförderungs- oder
Beherbergungsleistungen erbringen, geplant.
Zur Reduktion des Aufwands der Unternehmen soll diesen die jährliche Abrechnung der
Mehrwertsteuer mit Ratenzahlungen ermöglicht werden. Die Steuersicherung soll
verbessert werden, indem der Handel mit Emissionsrechten der Bezugssteuer
unterstellt wird und Geschäftsführungsmitglieder juristischer Personen zur
Bereitstellung von Sicherheiten verpflichtet werden können.
Daneben sollen mit der Revision zahlreiche weitere Motionen umgesetzt werden, etwa
eine Motion der WAK-SR (Mo. 16.3431) für eine Streichung der Mehrwertsteuer auf
subventionierte Aufgaben, die Motion Page (svp, FR; Mo. 17.3657) für eine Beseitigung
der Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen in der Mehrwertsteuer, die
Motion Maire (sp, NE; Mo. 18.4205) für eine Reduktion des Mehrwertsteuersatzes für
Damenhygieneartikel und eine Motion Humbel (mitte, AG; Mo. 19.3892) für eine
Ausnahme der Leistungen der hausärztlich koordinierten Versorgung von der
Mehrwertsteuer. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2019, S. 312
2) AB SR, 2019, S. 777
3) BBl, 2021 2363
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